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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Ursula Fischer und der Gruppe der PDS/Linke Liste 

Gentherapie-Versuche in Deutschland 

Nachdem in den USA, Italien und Frankreich bereits verschie-
dene Versuche der (somatischen) Gentherapie angelaufen sind, 
bereiten sich nun auch deutsche Institute und der Pharmakonzern 
Boehringer/Ingelheim auf ihre ersten Versuche am Menschen vor. 

Das deutsche Gentechnikgesetz regelt gentherapeutische Ein-
griffe am Menschen bisher nicht. Aus dem „Bericht über den 
Regelungsbedarf auf den Gebieten der Genomanalyse im Ge-
sundheitsbereich und der Gentherapie" geht hervor, daß die Bun-
desregierung für Letztere noch „Gesetzgebungsbedarf" sieht. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Ist der Bundesregierung bekannt, wie viele Institute oder 
Chemieunternehmen derzeit eine Gentherapie vorbereiten? 

Wenn ja, welche? 

2. Hält die Bundesregierung das Gentechnikgesetz als Gesetzes

-

rahmen für Gentherapie-Versuche mittlerweile für ausrei-
chend? 

a) Wenn ja, womit begründet die Bundesregierung diesen 
Auffassungswandel? 

b) Wenn nein, wann will sie die zusätzlichen rechtlichen 
Regelungen schaffen? 

3. Sollten nach Auffassung der Bundesregierung die Genthera-

pie-Versuche unterbleiben, solange keine gesetzliche Rege-
lung besteht? 

Wenn ja, wie will die Bundesregierung dies erreichen? 

4. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse oder Erfahrungs-
berichte über den Verlauf und Erfolg von Gentherapie-Ver-
suchen im Ausland vor? 

a) Wenn ja, welche Erfolge wurden erzielt? 

b) Wenn nein, gibt es solche Berichte? 

5. Hält die Bundesregierung es nicht für sinnvoll — angesichts der 
Tragweite von Versuchen an Menschen — die Ergebnisse der 
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Versuche im Ausland abzuwarten, bevor solche in Deutsch-

land begonnen werden? 

In der Öffentlichkeit wird häufig (auch vom Bundesministerium 
für Gesundheit) der Krankheitsverlauf eines Kindes mit „ADA-
Defekt" aus den USA genannt, wenn es darum geht, einen angeb-

lich positiv verlaufenden Versuch der Gentherapie zu dokumen-

tieren. 

6. Ist der Bundesregierung bekannt, daß dieses betreffende Kind 
parallel zu der Gentherapie mit tierischen Präparaten behan-

delt wurde, insofern also eine gesicherte Aussage über den 
Grund der Verbesserung des Gesundheitszustandes nicht 

gemacht werden kann? 

7. Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Gentherapie bei 
diesem Kind ständig wiederholt werden muß, da es nicht 

gelang, die Therapie an Stammzellen durchzuführen? 

8. Ist der Bundesregierung bekannt, daß dieser ADA-Mangel 
statistisch auf der Welt nur höchstens 100mal vorkommt, ein 
evtl. positiver Verlauf dieser Gentherapie kaum eine Aussage 

über die Chancen der Gentherapie generell zuläßt? 

9. Ist in Anbetracht dieser Tatsachen die Rückenmarktransplan-
tation für einen ADA-Mangel nicht die viel gefahrlosere und 

erfolgversprechendere Behandlungsmethode? 

10. Hält es die Bundesregierung für vertretbar, daß die Vorberei-
tungen (einschl. der Vorprüfung am „Mäusemodell") z. B. des 
Gentherapieversuches in Freiburg in Sicherheitsstufe 1 — d. h. 

rechtlich definiert „ohne Risiko" — stattfinden, und daß dar-
über hinaus die eigentliche Injektion nicht einmal dem Gen-

technikgesetz unterliegt? 

Bonn, den 3. März 1993 

Dr. Ursula Fischer 
Dr. Gregor Gysi und Gruppe 


